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ZUBEHÖR-WOHNUNGSEIGENTUM
GESETZESREFORM SCHAFFT RECHTSSICHERHEIT

Seit der OGH-Entscheidung vom 22.11.2011, 
GZ 4 Ob 150/11d, geht die Judikatur strikt 
davon aus, dass die wirksame Begründung von 
Wohnungseigentum an Zubehör die Eintragung 
im B-Blatt des Grundbuchs erfordert. Auch 
wenn ein Kellerabteil, ein Hausgarten oder 
ein Lager im Wohnungseigentumsvertrag 
und im Nutzwertgutachten der betreffenden 
Wohnung zugeordnet wurde, soll dieser nach der 
Rechtsprechung des OGH ein allgemeiner Teil sein, 
den jedermann benutzen kann und dessen Änderung 
der Zustimmung der übrigen Wohnungseigentümer 
bedarf.

Die Wohnungseigentumspraxis ging allerdings  
zuvor jahrelang davon aus, dass die Begründung von Wohnungseigentum an einer Wohnung automatisch 
auch das diesem Objekt nach dem Wohnungseigentumsvertrag und Nutzwertgutachten zugeordnete 
Zubehör erfasst. In der Praxis der Grundbuchgerichte wurde deshalb oftmals unterlassen, das betreffende 
Zubehör im Hauptbuch einzutragen. Ob und welches Zubehör der betreffenden Wohnung zugeordnet 
war, ergab sich dann „nur“ durch Einsicht in die Urkundensammlung beim Grundbuch.

Im Lichte der zitierten Entscheidung war das rechtliche Schicksal einer unterlassenen Eintragung von Zubehör-
Wohnungseigentum unklar. Die Meinungen reichen von einer sich aus dem Wohnungseigentumsvertrag 
ergebenden Benützungsregelung, die sämtliche Wohnungseigentümer zur Einhaltung der Zuordnung 
�Y�H�U�S�À���L�F�K�W�H�W���� �E�L�V�� �]�X�U�� �$�Q�Q�D�K�P�H���� �G�D�V�V�� �G�L�H�� �J�H�V�D�P�W�H�� �:�R�K�Q�X�Q�J�V�H�L�J�H�Q�W�X�P�V�E�H�J�U�•�Q�G�X�Q�J�� �Q�L�F�K�W�L�J�� �L�V�W���� �'�L�H��
Rechtsprechung hatte sich allerdings nie mit der Frage zu beschäftigen, welche Rechtsfolgen bei fehlender 
Einverleibung von Zubehör-Wohnungseigentum eintreten. 

Die Frist, Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Verkäufer wegen der unterlassenen Eintragung 
geltend zu machen, ist am 22.11.2014 abgelaufen. Für Rechtsmängel an Immobilien gilt nämlich eine 
dreijährige Gewährleistungsfrist ab Kenntnisnahme, wobei das OGH-Urteil vom 22.11.2011 als Zeitpunkt 
gilt, an welchem der Käufer auf den Mangel aufmerksam geworden sein sollte. Die von manchen Experten 
�S�U�R�J�Q�R�V�W�L�]�L�H�U�W�H���.�O�D�J�H�À���X�W���L�V�W���Q�D�F�K���X�Q�V�H�U�H�Q���%�H�R�E�D�F�K�W�X�Q�J�H�Q���D�O�O�H�U�G�L�Q�J�V���D�X�V�J�H�E�O�L�H�E�H�Q����

Ein schon seit Monaten ausgearbeiteter Gesetzesentwurf des Justizministeriums scheiterte bisher an einer 
Einigung der politischen Parteien. Nunmehr scheint aber der Weg hin zu einer gesetzlichen Klarstellung 
nicht mehr weit. Laut Information durch das Parlament wurde folgender Gesetzesentwurf schon im 
Bauausschuss beraten:

§ 5 Abs 3 WEG 2002: „Das Wohnungseigentum wird durch die Einverleibung in das Grundbuch erworben. 
Es ist im Eigentumsblatt auf dem Mindestanteil einzutragen; bei einer Eigentümerpartnerschaft sind die 
Anteile der Partner am Mindestanteil (§ 13 Abs 2) zu verbinden. Die Eintragung des Wohnungseigentums 
an einem Wohnungseigentumsobjekt erstreckt sich auch auf dessen Zubehörobjekte nach § 2 Abs 3, 
soweit sich deren Zuordnung zum Wohnungseigentumsobjekt aus dem Wohnungseigentumsvertrag 
oder der gerichtlichen Entscheidung im Zusammenhalt mit der Nutzwertermittlung oder –festsetzung 
eindeutig ergibt.“ 
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Es scheint sohin nur mehr eine Frage der Zeit, wann das betreffende Gesetz beschlossen wird, damit die 
bis vor kurzem bestandene Verunsicherung am Wohnungseigentumsmarkt endgültig beseitigt wird. 

Christoph Henseler, Martina Landauer
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